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#ST# Bundesbeschluss
über

die Hilfeleistung an lawinen- und hochwassergeschädigte
private Eisenbahngesellschaften

(Vom 26. März 1952)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 19. Oktober 1951 1) sowie
in eine Nachtragsbotschaft vom 23. November1951 2),,

beschliesst:

Art. l
An die Kosten für die Wiederherstellung der durch die ausserordentlichen

Lawinengänge im Winter 1950/51 beschädigten Anlagen richtet der Bund
nachstehenden Privatbahnen einmalige Beiträge aus:

a. der Rhätischen Bahn höchstens l 000 000 Franken
b. der Furka-Oberalp-Bahn höchstens 325 000 Franken

Zusammen höchstens l 325 000 Franken

, Art. 2
An die Kosten für die Wiederherstellung der durch die ausserordentlichen

Hochwasser beschädigten Anlagen richtet der Bund den davon betroffenen
Privatbahnen insgesamt einen einmaligen Beitrag von höchstens l 400 000 Fran-
ken aus.

Art. 3
Die Auszahlung von Beiträgen erfolgt auf Grund der Aufwendungen für

die Behebung der Schäden, die von den betreffenden Eisenbahngesellschaften
im einzelnen nachzuweisen sind.

1) BEI 1951, III 273
2) BEI 1951, III 876
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Art. 4
Dieser Bundesbeschluss ist nicht allgemeinverbindlich und tritt sofort

in Kraft.
Der Bundesrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 29. Januar 1952.

Der Präsident: B. Bossi

Der Protokollführer: F.Weber

Also beschlossen vom Nationalrat.

Bern, den 26. März 1952.

Der Präsident: Karl Renold

Der Protokollführer: Ch. Oser

Der Schweizerische Bundesrat beschliesst:

Veröffentlichung des vorstehenden Bandesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 26. März 1952. ;

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundeskanzler:

äse Ch. Oser
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